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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
Thüringer Kommunalabgabenübergangsgesetz  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das aktuelle Urteil des Verfassungsgerichtes zu den Abwasserbeiträgen hat die Grundauffassung der  
Bürgerallianz bestätigt: 

1. Das Verbot von Beiträgen ist verfassungsgerecht! 
2. Die willkürliche Methodik der Beitragsermittlung bei Abwasser ist gesetzwidrig! 
3. Die kommunale Selbstverwaltung wurde gestärkt.  
4. Die Zweckverbände haben weniger Rechte, dadurch sind Veränderungen bei den Zweckverbänden 

durch den Gesetzgeber erleichtert. 
 

Das Urteil fordert von der  Landesregierung sofort verbindliche Regelungen für die Aufgabenträger der 
Abwasserentsorgung zu erlassen, für den Schutz der Bürger vor Willkürmaßnahmen.  
Diese Zusage gab der Thüringer Innenminister Herr M. Scherer den ca. 1500 Demonstranten bereits am 07.05.09 
vor dem Thüringer Landtag. 
Konkrete Anweisungen des Innenministers folgten jedoch nicht. 
 
Auch Ministerpräsident Herr D. Althaus hat im Pressegespräch (am 06.05.09) angekündigt, es soll keine 
Verschlechterung der bisherigen Regelungen im Abwasserbereich für die Bürger geben. 
Dieses Versprechen ist lobenswert und wirkt aktuell auch beruhigend.  
Diese Aussage ist aber nicht ausreichend, weil die Anwendung der Privilegierung im Abwasserbereich bisher  
leider nicht eindeutig geregelt war und damit neue Ungerechtigkeiten entstanden.  
(z.B. Anwendung des § 21 a Abs.4 ThürKAG,  Bebauungsbegriff). 
Aktuell fehlt eine gesetzliche Regelung für den Zeitraum bis 31.12.2010. 
 
In dieser Situation ist der eingebrachte Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE eine Notwendigkeit. 
Die Bevölkerung braucht Rechtssicherheit für den Zeitraum bis Ende 2010. 
Die Aufgabenträger müssen einheitlich handeln. 
Dem Gesetzentwurf wird zugestimmt, weil die dringendsten Festlegungen enthalten sind. 
 
Die Bürgerallianz fordert weiterhin die gesetzliche Abschaffung der unzeitgemäßen und ungerechten 
Zwangsbeiträge. Der Verzicht auf diese  Zwangsbeiträge ist grundsätzlich gesetzlich möglich.  
Die Finanzrichtlinien des Landes sind insoweit anzupassen. Fehlende Landesmittel dürfen nicht länger zu 
Ungerechtigkeiten gegenüber einem großen Teil der Bevölkerung (ca. 50 %) führen!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Peter Hammen 
Landesvorsitzender der Bürgerallianz Thüringen 


